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Im Zeitraum vom 18. - 20.  September 2022 tagte das 18. Parlamentsforum Südliche 
Ostsee in Danzig zum Thema „Europäischer Grüner Deal – Wasser und Klimawan-
del“. Es verabschiedete eine umfassende Resolution, in der es überregional wie re-
gional Position bezog, Handlungsnotwendigkeiten beschrieb und Maßnahmen zur 
Erreichung ambitionierter Umwelt- und Klimaschutzziele erwartete. 
 
Mit dem Schreiben an den Ministerpräsidenten vom 15. Dezember 2022 bittet die 
Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags die Landesregierung auf Grund-
lage des Landtagsbeschlusses Drs. 20/416 um Informationen zu den in der Resolu-
tion enthaltenen Forderungen entlang folgender Fragen: 
 

a) Welche Maßnahmen und Projekte befinden sich in der Planung? 
b) Welche wurden initiiert? 
c) Welche sind bereits umgesetzt? 

 
Dieser Bitte des Landtags wird mit dem vorliegenden Bericht nachgekommen. Dabei 
wird auf Vorhaben zur Bekämpfung der Klimakrise, des Meeres- und Gewässer-
schutzes, des Hochwasserschutzes und der nachhaltigen Landbewirtschaftung so-
wie auf zwischenstaatliche Zusammenarbeit und die Bildungsinitiative Biodiversität 
eingegangen.  
 
Die Beantwortung konzentriert sich im Besonderen auf die Ziffern 4 und 5 mit deren 
Forderungen an regionale und nationale Regierungen und die Europäische Kommis-
sion, von denen in unterschiedlichem Umfang auch Schleswig-Holstein in seinem 
Handeln betroffen sein kann. Zur besseren Nachverfolgbarkeit und Zuordenbarkeit 
der genannten Vorhaben auf die unterschiedlichen Ziffern der Resolution wurde eine 
Tabellenform gewählt.  
 
 
 

Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

  

1c, 
2c, 
4c, 
4d 

 Gesamtstrategie Entwicklung 
Ostseeküste 2100: Bis Ende 
2024 wird in einem Landespro-
jekt eine Klimaanpassungsstra-
tegie für die Ostseeküste er-
stellt. Ziel der Landesstrategie 
ist eine Ostseeküste, die nach-
haltig und langfristig an die Fol-
gen des Klimawandels ange-
passt ist. Zum einen durch ge-
eignete Schutzmaßnahmen und 
zum anderen durch klimaange-
passte beziehungsweise -resili-
ente Nutzungsformen. Um dies 
zu erreichen, werden die haupt-
sächlich betroffenen Themen 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

Küstenschutz, Tourismus und 
Naturschutz integrativ und 
ganzheitlich betrachtet. Mögli-
che Synergien und Win-Win-Si-
tuationen sowie Werkzeuge für 
eine nachhaltige Klimaanpas-
sung (zum Beispiel Handrei-
chungen oder Förderinstru-
mente) für die Kommunen und 
Verbände werden aufgezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h  Empfehlungen für die Kommu-
nen zum Starkregenrisikoma-
nagement sowie an Starkregen-
hinweiskarten für Schleswig-
Holstein sind momentan in der 
Erarbeitung. 

 

1c, 
1d, 
2c, 
3i, 
4h  

 Fortschreibung und Umsetzung 
des Generalplans Binnenhoch-
wasserschutz Schleswig-Hol-
stein sowie 

Fortschreibung des Hochwas-
serrisikomanagements in den 
drei Flussgebietseinheiten 
Schleswig-Holsteins (HWRL 
2007/60/EG) 

 

1c, 
2c, 
4c, 
4d 

4e 

Umsetzung Generalplan Küstenschutz 2022 (GPK 22): In den Küstenniederungen an der 
schleswig-holsteinischen Ostseeküste leben etwa 31.000 Menschen. Es sind Sachwerte 
in Höhe von fast sieben Milliarden Euro vorhanden. Wie das Land diese Niederungen 
auch bei einem klimawandelbedingten stark ansteigenden Meeresspiegel nachhaltig und 
langfristig vor Sturmfluten schützen wird, ist im GPK 22 dargestellt. So sollen die Landes-
schutzdeiche sukzessive zu sogenannten Klimadeichen verstärkt werden. Damit sind sie 
in der Lage, einen Meeresspiegelanstieg von einem Meter auszugleichen. Baureserven 
im Klimadeich ermöglichen darüber hinaus, diese Deiche mit relativ geringem Aufwand 
nochmals um einen Meter zu erhöhen. Damit kann der heutige Schutzstandard in den 
durch sie geschützten Küstenniederungen auch beim ungünstigsten Szenario zum künfti-
gen Meeresspiegelanstieg bis weit ins nächste Jahrhundert gesichert werden. Im GPK 
enthalten ist die grundsätzliche Bauprogrammplanung für Deichverstärkungen des Lan-
des. Das heißt, die aktuellen Maßnahmen mit dem jeweiligen Stand sind dort enthalten. 

1m, 
3o 

  Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee hat 
im Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der EU-Meeresstra-
tegie-Rahmenrichtlinie (MSRL) für den Zeitraum 2022 – 2027 
neun konkrete Maßnahmen verabschiedet, mit denen der Ein-
trag von Kunststoffmüll und Mikroplastik in die Ostsee verrin-
gert oder die bereits vorhandene Belastung durch Kunst-
stoffmüll reduziert werden soll. Damit leisten Bund und Länder-
einen Beitrag zur Umsetzung des HELCOM-Aktionsplans „Ma-
rine Litter“, der als Teil des Ostsee-Aktionsplans 2021 bei der 
HELCOM-Ministerkonferenz in Lübeck verabschiedet worden 
war und die Vereinbarungen aller Ostsee-Anrainerstaaten ent-
hält. 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

2f  In der Biodiversitätsstrategie 
des Landes Schleswig-Holstein 
werden im Zuge der dort be-
schriebenen „Bildungsinitiative 
Biodiversität“ Angebote mit dem 
Fokus auf die Verbesserung der 
Kenntnis der Arten- und Le-
bensraumvielfalt entwickelt. 
Dies gilt für den schulischen 
und außerschulischen Bereich. 

In Schleswig-Holstein 
wurde mit der Biodiversi-
tätsstrategie des Landes 
„Kurs Natur 2030“ eine um-
fassende Grundlage verab-
schiedet, wie die gesamte 
biologische Vielfalt Schles-
wig-Holsteins besser ge-
schützt werden kann. Ziel 
der Strategie ist der Stopp 
des anhaltenden Verlustes 
von Lebensräumen, Arten 
und genetischer Vielfalt zu 
Wasser und an Land. Die 
zentrale Säule der Landes-
Biodiversitätsstrategie ist 
die Bestimmung und fortlau-
fende Entwicklung einer 
Grün-Blauen Infrastruktur. 
Biologische Vielfalt, Klima-
wandel und Gewässer-
schutz sollen im Rahmen 
der Strategie auf gebün-
delte Weise betrachtet und 
organisiert werden. Hierzu 
zählen auch zahlreiche 
Maßnahmen zum Mee-
resnaturschutz und Initiati-
ven zur Stärkung mariner 
Schutzgebiete. 

2g   Im Rahmen des Projekts 
„Wassergefahrenmanage-
ment zum Schutz der Be-
völkerung“ wurde die lan-
desweite Informationskam-
pagne „wasserstark.sh“ ge-
startet. Die Kampagne soll 
die Bevölkerung in Schles-
wig-Holstein für mögliche 
Gefahren sensibilisieren, 
die vom Wasser im Zuge 
auftretender Extremwetter-
ereignisse ausgehen kön-
nen und darüber aufklären, 
wie das Land entspre-
chende Vorsorge trifft. 
Gleichzeitig wird auch da-
rauf hingewiesen, was jeder 
und jede Einzelne tun kann, 
um vorzusorgen. Im weite-
ren Verlauf der Kampagne 
soll auch ein Kommunikati-
onsbaukasten für Schulen 
entwickelt werden, um das 
Thema im Rahmen der 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

Fachpläne Geografie ge-
stalten zu können. 

1e 

4a 

 Screening für sprengstofftypi-
sche Verbindungen:  

Im Rahmen der Zusammenar-
beit innerhalb der Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Nord- und 
Ostsee (BLANO) wird ein Kon-
zept zum Screening der Mee-
resgewässer auf deren Belas-
tung mit sprengstofftypischen 
Verbindungen erarbeitet. 

Überwachung der kritischen 
Umweltparameter der Ost-
see: 

Die für die Gewässerquali-
tät der Ostsee wichtigen 
Parameter, insbesondere 
Nährstoffe und Schadstoffe, 
werden im Rahmen der Zu-
standserfassung und -be-
wertung gemäß Verpflich-
tungen der EU-Gewässer-
schutzrichtlinien fortlaufend 
überwacht. Dazu gehört ins-
besondere das Monitoring 
nach der EU-Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) und 
der EU-Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (MSRL). 
Die Daten fließen in die re-
gionale Bewertung für die 
gesamte Ostsee nach HEL-
COM ein. 

4b In diesem Zusammenhang wird auf das Sofortprogramm der Bundesregierung zur Ent-
wicklung einer Bergungs- und Entsorgungslösung für Munitionsaltlasten im Meer verwie-
sen, das von Schleswig-Holstein fachlich unterstützt wird. In Schleswig-Holstein gibt es 
derzeit kein eigenes Projekt dafür. 

4c Das Maßnahmenpro-
gramm für die Flussge-
bietseinheit (FGE) 
Schlei/Trave zur Um-
setzung der EU-WRRL 
2022-2027 enthält auch 
Maßnahmen zur Minde-
rung der Einträge von 
Schadstoffen und zu 
vielen Nährstoffen in 
die Ostsee.  

Das deutsche Maßnahmenpro-
gramm zur Umsetzung der EU-
MSRL 2022-2027 enthält etliche 
Maßnahmen zur Reduzierung 
schädlicher Emissionen in die 
Ostsee. Dies betrifft – ergän-
zend zu den Maßnahmen zur 
Umsetzung der WRRL (s. ne-
benstehend) – insbesondere 
Maßnahmen zur Reduzierung 
von Emissionen aus der See-
schifffahrt, die in der Federfüh-
rung des Bundes liegen. 

2021 wurde der Generalplan 
Abwasser und Gewässerschutz 
veröffentlicht, der die zukünfti-
gen Arbeitsfelder und den 
Handlungsrahmen der Abwas-
serbeseitigung in Schleswig-
Holstein identifiziert. Zudem 
stellt er eine Leitlinie für die zu-
künftigen Aufgaben der Wasser-
wirtschaftsverwaltung und die 
Träger der Abwasserbeseiti-
gungspflicht dar. 

Bestandteil des Maßnah-
menprogramms für die FGE 
Schlei/Trave zur Umset-
zung der EU-WRRL 2022-
2027 sind auch sogenannte 
Grundlegende Maßnahmen 
(gesetzliche Vorgaben), die 
bereits Gültigkeit haben, 
wie die Düngeverordnung 
und die PSM-Anwendungs-
verordnung). Dadurch sol-
len die Einträge von Nähr- 
und Schadstoffen vermin-
dert werden. 

 

Zur Reduzierung von Nähr-
stoffeinträgen und Pflanzen-
schutzmitteln in das Grund-
wasser, die Fließgewässer 
und Seen und die Küsten-
gewässer ist in Schleswig-
Holstein neben den gesetz-
lichen Regelungen (zum 
Beispiel Düngeverordnung, 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

In der Vergangenheit gab es be-
reits zahlreiche Förderpro-
gramme mit dem Ziel, die Phos-
phor- und Stickstoffeinträge zu 
senken: Phosphorsofortpro-
gramm (1988/89), Dringlich-
keitsprogramm (1989-2006), 
Kläranlagenausbauprogramm 
(1995-2006). 

Aktuell werden in der Abwasser-
Förderrichtlinie Maßnahmen an 
Kläranlagen in ländlichen Berei-
chen zur Phosphor- und Ammo-
niumstickstoff-Elimination sowie 
Maßnahmen zur Erprobung in-
novativer Reinigungsverfahren 
mit dem Ziel der Entfernung von 
Spurenstoffen, Mikroverunreini-
gungen, Mikroplastik und antibi-
otikaresistenten Keimen auf 
Kläranlagen (2021-2027) geför-
dert. 

PSM-Anwendungsverord-
nung) eine landesweite Ge-
wässerschutzberatung ein-
gerichtet, die landwirtschaft-
liche Betriebe kostenlos in 
Hinblick auf gewässerscho-
nende Wirtschaftsweisen 
berät (s. 1b, 1c, 2j, 2n). 

2a, 

2i, 

4d,  
4f 

Gemäß Koalitionsver-
trag 2022 soll Schles-
wig-Holstein bis 2040 
das erste klimaneutrale 
Industrieland werden. 
Zentrale Instrumente 
zur Erreichung dieses 
Ziels sind das Energie-
wende- und Klima-
schutzgesetz (EWKG) 
und das in Planung be-
findliche Klimaschutz-
programm 2030.  

Vor dem Hintergrund 
des Koalitionsvertrages 
2022 ist eine Novelle 
des EWKG geplant.  

Im Klimaschutzpro-
gramm 2030 wird die 
Landesregierung auf 
von den jeweils verant-
wortlichen Ministerien 
erstellten Maßnahmen-
fahrplänen aufbauend 
darlegen, mit welchen 
Maßnahmen auf Lan-
des- und Bundesebene 
die Treibhausgasmin-
derungsziele und Aus-
bauziele der Erneuer-
baren Energien 2030 in 

Das Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Hol-
stein (EWKG) als zentrales Instrument der Klimaschutz- und 
Energiewendepolitik ist 2017 in Kraft getreten und wurde zu-
letzt in 2021 novelliert. Es enthält neben Zielen zum Klima-
schutz und zur Energiewende  

 ein Maßnahmenpaket zur Wärmewende (Pflicht zur 
Erstellung von Wärme- und Kälteplänen, Nutzungspflicht 
von Erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung des 
Gebäudebestandes, Ausstattung aller geeigneten 
Dachflächen mit Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen 
(PV)),  

 eine PV-Pflicht für Neubau und Dach-Renovierung von 
Nichtwohngebäuden und großen Parkplätzen,  

 stärkt die Vorbildfunktion des Landes (Wärme- und 
Stromversorgung der Landesliegenschaften bis 2040 CO2-
frei, bis 2030 alle Fahrzeuge der Landesverwaltung 
emissionsfrei, Reduzierung der Büroraum-Gesamtfläche 
in der Landesverwaltung bis 2035 um 20 Prozent, PV-
Anlagen an Landesliegenschaften bei Sanierungen und 
Neubauten, Einsatz von nachwachsenden, recycelten 
oder recyclingfähigen Baumaterialien) und  

 verstärkt den Klima- und Umweltschutz im Mobilitätssektor 
(alle Schienenpersonennahverkehre in Schleswig-Holstein 
bis 2030 treibhausgasneutral, Elektrifizierungsoffensive für 
das Schienennetz in Schleswig-Holstein, ab 2023 Einsatz 
von batterie-elektrischen Triebfahrzeugen).  

Die laufende Umsetzung der Maßnahmen des EWKG wird im 
Rahmen eines Energiewende- und Klimaschutzberichts sowie 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

Schleswig-Holstein er-
reicht werden können. 

mittels eines jährlich zu erstellenden Monitoringberichts über-
wacht. 

 Aufbauend auf der Broschüre 
„Anpassung an den Klimawan-
del – Fahrplan für Schleswig-
Holstein“ von 2017 wird mo-
mentan eine übergreifende 
Klimaanpassungsstrategie für 
Schleswig-Holstein entwickelt. 
Ein Hauptziel der Strategie ist 
es, die Klimawandelanpassung 
in allen relevanten Handlungs-
feldern systemisch anzugehen 
und voranzutreiben. Zusammen 
mit Kompetenz- und Experten-
netzwerken werden die Klima-
wandelfolgen identifiziert, die 
Klimaanpassungskapazitäten 
bewertet sowie geeignete An-
passungsmaßnahmen entwi-
ckelt und empfohlen. 

Die Broschüre „Anpassung 
an den Klimawandel – Fahr-
plan für Schleswig-Hol-
stein“ aus dem Jahr 2017 
zeigt erste Handlungsemp-
fehlungen auf, wie die An-
passung an die Folgen des 
Klimawandels in Schleswig-
Holstein gelingen kann. 

Maßnahmen der EU-WRRL 
berücksichtigen die Folgen 
des Klimawandels und hel-
fen, Wasser bei Hoch- oder 
Niedrigwasser in der Fläche 
zurückzuhalten. Maßnah-
men zur Gewässerentwick-
lung wurden umgesetzt und 
helfen durch ein natürliches 
Wasserregime und auch 
zum Beispiel durch Gehölz-
pflanzungen an den Gewäs-
sern, diese zu beschatten 
und die Verdunstung zu re-
duzieren. 

4d, 
4h 

 Im Rahmen des 2020 begonne-
nen Landesprogramms „Biologi-
scher Klimaschutz durch Moor-
schutz und Neuwaldbildung“  
werden Moorflächen gesichert 
und im Sinne des biologischen 
Klimaschutzes vernässt (Drs. 
19/2326). So werden Treibhaus-
gasemissionen vermieden (Kli-
maschutz) und wertvolle Le-
bensräume wiederhergestellt 
(Schutz der Biodiversität). Das 
Programm läuft bis 2030. 

 

4g   Das MEKUN hat in der 
LAWA-Ad hoc AG Water 
Reuse aktiv mitgearbeitet, 
in der Lösungs- bezie-
hungsweise Regelungsvor-
schläge zu den wichtigsten 
Fragen zur Anwendung und 
Umsetzung der EU-Wasser-
WVVO sowie Empfehlun-
gen für eine einheitliche An-
wendung der Kriterien für 
den Anwendungsausschuss 
dieser Verordnung entwi-
ckelt und geprüft wurden. 



Drucksache 20/1065 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode 

8 

Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

Für den Bund wurden Re-
gelungsvorschläge skizziert.  

Die Water Reuse Verord-
nung der EU tritt Ende Juni 
2023 in Kraft. Dazu soll es 
unbedingt notwendige Er-
gänzungen im WHG geben, 
die durch die AG vorbereitet 
wurden. Diese stehen noch 
aus. 

4h Das Maßnahmenpro-
gramm für die Flussge-
bietseinheit (FGE) 
Schlei/Trave zur Um-
setzung der EU-WRRL 
2022-2027 enthält auch 
Maßnahmen zum Was-
serrückhalt in der Flä-
che und zur Wieder-
vernässung von Nieder-
mooren.  

 Aus dem Maßnahmenpro-
gramm für die FGE 
Schlei/Trave zur Umset-
zung der EU-WRRL wurden 
bereits Maßnahmen zum 
Wasserrückhalt und zur 
Wiedervernässung von Nie-
dermooren umgesetzt, wie 
zum Beispiel das Auenpro-
jekt Schwartau. 

1g, 
1h, 
2d, 
2h, 
3j, 
4i   

 Es wurde eine Förderrichtlinie 
mit EFRE-Mitteln und Landes-
mitteln zur Flächenrevitalisie-
rung versiegelter und/oder min-
dergenutzter Flächen mit dem 
Ziel der Schaffung grüner Infra-
struktur und der ökologischen 
Aufwertung im urbanen Raum 
aufgelegt. Die Richtlinie ist im 
März 2023 veröffentlicht worden 
und damit in Kraft getreten und 
richtet sich an Gemeinden und 
Kommunen, um grüne Flächen 
im urbanen Raum zu schaffen, 
die der Klimaanpassung im 
Sinne von Wasserrückhalt und 
Kühlungsfunktion dienen. So-
fern im Zuge der Flächenrevita-
lisierung die Sanierung von Alt-
lasten erforderlich ist, kann 
diese ebenfalls gefördert wer-
den. 

2019 wurden vom MEKUN 
die „Wasserrechtlichen An-
forderungen zum Umgang 
mit Regenwasser – Teil 1: 
Mengenbewirtschaftung (A-
RW 1)“ eingeführt. Mit sei-
ner Ausrichtung auf den Er-
halt des natürlichen Was-
serhaushalts in der Fläche 
verfolgt das A-RW 1 mit ei-
ner Kombination aus Rück-
halt, Entsieglung, Abkopp-
lung, Versickerung und Ver-
dunstung das Konzept der 
sogenannten Schwamm-
stadt. 

Das A-RW 1 ist anzuwen-
den, wenn bauliche Verän-
derungen in einer bestimm-
ten Mindestgröße durch die 
Aufstellung, Änderung und 
Ergänzung von  

Bebauungsplänen vorberei-
tet werden. 

4j    Im Rahmen des deutschen 
HELCOM-Vorsitzes ist es 
gelungen, die Arbeitsgruppe 
SUBMERGED fortzusetzen 
und das Thema Munitions-
altlasten im BSAP zu veran-
kern. Schleswig-Holstein 
beteiligt sich aktiv an der 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

Mitarbeit in der Arbeits-
gruppe SUBMERGED. 

4k   Bis Ende 2022 gab es eine 
Förderung des Landes für 
die Neuanschaffung von 
Regenwasserzisternen. 

4l   Die Landesregierung hat 
verschiedene Vorhaben zur 
Förderung von Erneuerba-
ren Energien und damit der 
Energieunabhängigkeit und 
zur Entlastung von Bürge-
rinnen und Bürgern sowie 
von Unternehmen umge-
setzt. Dazu gehören zum 
Beispiel niedrigschwellige 
Angebote mit den Schwer-
punkten in der Energie- und 
Schuldnerberatung, Härte-
fallfonds zur Senkung der 
Kita-Beiträge für Familien 
mit geringen und mittleren 
Einkommen, für Bürgerin-
nen und Bürger in besonde-
ren Notlagen sowie für Ver-
eine und Verbände, ein För-
derprogramm für kommu-
nale Klimaschutzinvestitio-
nen, die Förderung von Pro-
jekten zur Dekarbonisierung 
der Wirtschaft und ein Dar-
lehensprogramm für Unter-
nehmen, KMU und soziale 
Unternehmen. 

 

Es besteht eine Förderricht-
linie des Landes, um Ge-
wässerentwicklungsmaß-
nahmen zu unterstützen, 
die Maßnahmen zur Wie-
dervernässung in Nieder-
mooren und zum Wasser-
rückhalt in der Landschaft 
unterstützt. Diese Maßnah-
men dienen nicht nur der 
Verbesserung der Gewäs-
ser, sondern begegnen 
auch den Folgen des Klima-
wandels. 

4m  Historische Schadstoffe und das 
Problem erneuter Emissionen, 
insbesondere aus den Sedi-
menten der Ostsee, wird im 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

HELCOM Baltic Sea Action 
Plan adressiert, der auf der 
HELCOM-Ministerkonferenz im 
Herbst 2021 in Lübeck verab-
schiedet wurde. Die HELCOM 
Science Agenda, ebenfalls 2021 
verabschiedet, enthält entspre-
chende Forschungsfragen, un-
ter anderem zum Verbleib che-
mischer Schadstoffe in der 
Meeresumwelt unter dem Ein-
fluss zum Beispiel des Klima-
wandels. 

4n In der nächsten GAP-
Förderperiode soll mit 
der Gemeinwohlprämie 
ein Instrument in die 
GAP aufgenommen 
werden, welches es er-
möglicht, freiwillig er-
brachte Gemeinwohl-
leistungen der Landwir-
tinnen und Landwirte 
(zum Beispiel Blühstrei-
fen oder der Verzicht 
auf Pflanzenschutzmit-
tel) zu honorieren. Die 
Gemeinwohlprämie 
wurde vom Deutschen 
Verband für Land-
schaftspflege e.V. und 
dem damaligen 
MELUND entwickelt. 

  

4o  In der schleswig-holsteinischen 
Ostsee laufen Pilot- und For-
schungsprojekte zur Wiederan-
siedlung von Seegras und sei-
ner Funktion als CO2-Senke, 
zum Beispiel im Rahmen des 
DAM-Projekts SeaStore unter 
Beteiligung des Geomar Kiel, 
gefördert vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung. 

 

4p Da in der schleswig-holsteinischen Ostsee keine Offshore-Windenergie-Anlagen geplant 
sind, sind neue Regulierungen für die Nutzer mit Blick auf den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien für Schleswig-Holstein nicht relevant. 

4q   Ein grenzüberschreitendes 
Netz von Schutzgebieten 
besteht in der Ostsee mit 
dem HELCOM Marine Pro-
tected Areas Network. Das 
Land Schleswig-Holstein 
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Maßnahmen des MEKUN in Hinblick auf die Resolution des  
18. Parlamentsforums Südliche Ostsee (PSO) in Danzig (LT-Drs. 20/287) 

 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

hat seine Natura2000-Ge-
biete flächendeckend in die-
ses Netzwerk eingebracht. 
Die Schutzanforderungen 
richten sich nach den von 
der EU vorgegebenen 
Richtlinien für FFH- bezie-
hungsweise Vogelschutzge-
biete. 

5a Die Flussgebietseinheit 
Schlei/Trave im Rah-
men der Umsetzung 
der EU-WRRL erstreckt 
sich in geringen Teilen 
bis in das Hoheitsgebiet 
des Königreiches Dä-
nemark (DK) und ist da-
mit eine internationale 
Flussgebietseinheit. Es 
werden vielmehr die 
langjährig bestehenden 
Strukturen der Zusam-
menarbeit zwischen 
Dänemark und 
Deutschland genutzt. 

 Die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in der Be-
kämpfung von Schadstoff-
unfällen (zum Beispiel Öl) 
erfolgt im Rahmen der Part-
nergemeinschaft Schadstof-
funfallbekämpfung federfüh-
rend durch das Havarie-
kommando unter Beteili-
gung der Länder. Sichtbar 
wurde dies zuletzt bei der 
Einsatzübung BALEX 
DELTA 2022. 

Im Rahmen der Koordinie-
rung und Abstimmung der 
Umsetzungsschritte der 
WRRL wurden Abstim-
mungsgespräche zwischen 
den zuständigen Stellen auf 
deutscher und dänischer 
Seite durchgeführt, die zu 
einvernehmlichen Ergebnis-
sen führten. 

5b   In Schleswig-Holstein führt 
das Landesamt für Umwelt 
(LfU beziehungsweise seine 
Vorgängerbehörden) bereits 
seit 1989 im Auftrag des 
Umweltministeriums das Al-
genfrüherkennungssystem 
(AlgFES) durch. Ziel ist das 
frühzeitige Erkennen von 
Algenmassenentwicklun-
gen, die die Wasserqualität 
beeinträchtigen können. Die 
Information von Behörden 
und Öffentlichkeit erfolgt 
durch den (in den Sommer-
monaten regelmäßig veröf-
fentlichten) „Algenreport". 

5c   Über regelmäßige Monito-
ringprogramme (WRRL)  
oder anlassbezogene Moni-
toringprogramme (zum Bei-
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 Fragen des Landtages 

lfd. 
Nr.  

a) Welche Maßnah-
men und Projekte be-
finden sich in der Pla-
nung? 

b) Welche wurden initiiert? c) Welche sind bereits 
umgesetzt? 

spiel Identifizierung von sig-
nifikanten Kläranlagen oder 
Spurenstoff-Messpro-
gramm) können auch ille-
gale Einleitungen erkannt 
werden. Diese werden von 
den örtlichen Behörden im 
Rahmen der Gewässerauf-
sicht geahndet. 

5d In Schleswig-Holstein 
soll ein Niedrigwasser-
konzept erarbeitet wer-
den, das sich auch mit 
den unter 5D aufgewor-
fenen Fragestellung 
auseinandersetzen 
wird. 

2019 sind die „Handlungsemp-
fehlungen für die immissionsbe-
zogene Bewertung von belas-
tungsrelevanten Schmutzwas-
sereinleitungen in Fließgewäs-
ser“ erschienen. Es werden 
Kläranlagen betrachtet, die sich 
in der abwassersensiblen Priori-
sierungskulisse befinden. Der 
Fokus wurde dabei auf Vorrang-
gewässer mit verhältnismäßig 
geringen Abflüssen gelegt. 
Durch Mischungsrechnungen 
an der Einleitstelle wird die 
Nährstoffkonzentration im Ge-
wässer abgeschätzt und durch 
Vorort-Messungen überprüft. 
Bei Bedarf werden über ein 
zwölfmonatiges Intensivmonito-
ring neue Einleitwerte für Phos-
phor und Ammonium-Stickstoff 
festgelegt. 

 

5e Das Maßnahmenpro-
gramm für die Flussge-
bietseinheit (FGE) 
Schlei/Trave zur Um-
setzung der EU-WRRL 
2022-2027 enthält auch 
Maßnahmen zum Was-
serrückhalt in der Flä-
che und zur Wieder-
vernässung von Nieder-
mooren. Darüber hin-
aus stellt das MEKUN 
eine Strategie für die 
Zukunft der Niederun-
gen bis 2100 auf, um 
den Landschaftswas-
serhaushalt zu verbes-
sern und Wasser in der 
Fläche zurückzuhalten.  

 Maßnahmen der EU-WRRL 
berücksichtigen die Folgen 
des Klimawandels und hel-
fen, Wasser bei Hoch- oder 
Niedrigwasser in der Fläche 
zurückzuhalten. Maßnah-
men zur Gewässerentwick-
lung wurden umgesetzt und 
helfen durch ein natürliches 
Wasserregime und auch 
zum Beispiel durch Gehölz-
pflanzungen an den Gewäs-
sern, diese zu beschatten 
und die Verdunstung zu re-
duzieren. 

 


